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vnd hoch sein bed ncke, das sie fast506 zweiueln, ob dieselbe bey der jtzigen
Welt auch in einem allgemeinem Concilio k ndte oder verm chte ge rtert
vnd entscheiden werden, wo vns hierinnen nicht der alten Exempla vnd
ernstliche vorsichtigkeit f rst nden vnd f rgingen. Vnd nach[113v:]dem sie
gereget, f rchten sie von hertzen, das k nfftiger zeit viel schrecklichs dispu-5

tirns bey dieser f rwitzigen Welt daraus erwachsen (wie sich denn der an-
fang im K nigreich Polen vnd Litawen vnd andern orten allbereit schreck-
lich errege)507 vnd also dem gantzen Menschlichen geschlecht verderblich
vnd schedlich sein, vieleicht auch den J ngsten tag desto eher herzubringen
vnd verursachen werde.10

Schlieslichen bitten sie auch, das Churf rstliche Durchleuchtigkeit zu Sach-
sen etc. jrer C. F. G.508 ruhigen, wolbestelten Schulen vnd Kirchen in jrer
Churf. G. Landen disfals gnedigst verschonen vnd mit vngew nlichen reden
vnd gantz gefehrlichen disputationen nicht verunruhigen lassen w lle.
Aus dieser kurtzen vnd Summarischen erzelunge obgedachter Schrifft des15

collegij theologici zu Wittemberg, so im Aprili des 1564. Jars gestellet, ist ja
offenbar, das bald anfangs, auch bey leben Herrn Brentij, die Vniuersitet all-
hier die neweingef rten Disputationes nicht gebillichet noch approbieret, ob-
wol nur allein von dem f rnemesten grunde solcher gefehrlichen Disputation
dazumal freundliche erinnerung geschehen vnd vrsach angezeigt, warumb20

man die einfeltige, richtige Lere in diesen Landen, so man von der alten
rechtgleubigen Kirchen empfangen, bestendiglich erhalten vnd dauon auff
gefehrliche Disputationes sich nicht begeben wolte.

Anzeigung etlicher f rnemen st ck, so in
Brentij vnd Jacobi Streit nicht zu billichen.25

Denn so man je die Warheit allen Menschlichen dingen f rzihen vnd etwas
weitleufftiger, was f r ge-[114r:]fehrliche Disputationes vnd Reden in Herrn
Brentij vnd D. Jacobi B chern eingef ret sind, vermelden vnd anzeigen sol,
m ssen freilich alle gelerte, verstendige vnd in der Lere der alten rechtgleu-
bigen Kirchen erfarne vnd versuchte509 Leute bekennen, das obwol, soviel30

die Lere vom heiligen Nachtmal vnd der warhafften gegenwart des Leibs
Christi in demselben belanget, vnsere Bekentnis aus den Schrifften, so in
vnserm Corpore doctrinae verfasset, darzu wir vns zu jeder zeit beruffen vnd
aus dem ffentlichen Lere vnd Predigampt dieser Lande Kirchen vnd Schu-
len bekandt ist, im werck vnd in der that vnserer Lesterer l gen, so sie dieser35

506 sehr; vgl. Art. fast, Bedeutung A), in: DWb 3, 1348f.
507 Anspielung auf die Ausbreitung antitrinitarischer Lehren in Polen-Litauen und Siebenbürgen,
die in Polen zur Spaltung der dortigen reformierten Gemeinden geführt hatte. Vgl. oben, 522f,
Anm. 441.
508 C[hur] F[ürstlichen] G[naden].
509 erprobte, bewährte, vgl. Art. versuchen, Bedeutung D), in: DWb 25, 1838.




